
Der Beitrag nimmt das 50-jährige Jubiläum des Ramsar-Überein-
kommens zum Anlass, sein wesentliches Regelungsprogramm ein-
schließlich der dahinterstehenden Regelungsstrategie auszuleuchten. 
Daran anknüpfend wird die Rezeption des Übereinkommens im 
europäischen und deutschen Naturschutzrecht nachgezeichnet.

1. Einführung

Vor rund 50 Jahren (am 2. 2. 1971) haben die seinerzeit 21 
beteiligten Staaten das völkerrechtliche „Übereinkommen 
über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Was-
ser- und Watvögel, von internationaler Bedeutung“ (kurz: 
Ramsar-Konvention, im Folgenden auch „RK“) in der 
iranischen Stadt Ramsar unterzeichnet. 1 Aktuell zählt die 
Konvention 171 Vertragsstaaten (dies entspricht rund 90 % 
der UN-Mitgliedstaaten) 2, womit ihre Regelungsinhalte 
nahezu globale Geltungskraft entfalten. Zusammen mit 
dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen (1972), 
der Berner-Konvention (1979) und der Bonner-Konven-
tion (1979), formt das Vertragswerk noch heute den Kern-
bestand des völkerrechtsbasierten Naturschutzes. 3 Darüber 
hinaus ist die Ramsar-Konvention das erste völkerrecht-
liche Abkommen, das sich des Schutzes eines bestimmten 
Ökosystems (unabhängig vom dort vorherrschenden Be-
stand an Tier- oder Pflanzenarten) verschrieben hat. 4 

In der (Fach-)Öffentlichkeit ist die Ramsar-Konvention vor 
allem für ihr Listen-System bekannt: Jeder Vertragsstaat trifft 
die Pflicht, zumindest ein in ihrem Hoheitsbereich gelegenes 
Feuchtgebiet (sog. Ramsar Site) zur Aufnahme in eine „Liste 
international bedeutender Feuchtgebiete“ zu bezeichnen. Bis-
lang wurden weltweit über 2400 solcher Feuchtgebiete, zu de-
nen etwa Auenlandschaften, Moore und Seen zählen, mit ei-
ner Gesamtfläche von rund 254 Mio. ha in die Ramsar-Liste 
aufgenommen. 5 Unter den Konventionsstaaten hat das Verei-
nigte Königreich mit 175 Flächen die meisten Feuchtgebiete 
gemeldet, während sich mit dem „Rio Negro“ das flächen-
mäßig größte Ramsar-Gebiet in Brasilien befindet. 6 Die Bun-
desrepublik Deutschland hat insgesamt 35 Gebiete – darunter 
etwa Teile des ostfriesischen Wattenmeeres, das Ostufer der 
Müritz, den Chiemsee und zuletzt im Februar 2021 die „Ro-
senheimer Stammbeckenmoore“ 7 – mit einer Gesamtfläche 
von rund 870 000 ha als „Ramsar Sites“ ausgewiesen. 8 

Wie schon der Bestandteil ihres amtlichen Titels „insbe-
sondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel“ ver-
muten lässt, stand die Ramsar-Konvention zu Beginn unter 
dem Leitziel des Vogelschutzes. 9 Den beteiligten Vertrags-
staaten ging es vornehmlich darum, ein möglichst weltweit 
zusammenhängendes Netz von intakten Feuchtgebieten zu 
schaffen, womit die Funktion von Feuchtgebieten als Nah-
rungs-, Brut- oder Rastbiotope für ziehende Wasser- und 
Watvogelarten adressiert wurde. 

Über die vergangenen Jahrzehnte hinweg hat sich dieses 
Verständnis von der prioritären Bedeutung der Ramsar-Ge-
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biete für den Vogelschutz jedoch gewandelt. Mittlerweile 
hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass der Schutz von 
Feuchtgebieten auch um ihrer selbst willen lohnt: Aufgrund 
des Zusammenspiels ihrer physikalischen, biologischen und 
chemischen Bestandteile zählen Feuchtgebiete zu den pro-
duktivsten Lebensräumen der Erde; sie erfüllen eine Viel-
zahl (lebens-)wichtiger Funktionen (z. B. Wasserspeiche-
rung, Grundwasseranreicherung, Stabilisierung der örtlichen 
Klimabedingungen, Ufer- und Erosionsschutz, Schutz vor 
Stürmen und Hochwasser, Schutz der Biodiversität) 10 und 
nehmen auch einen hohen ökonomischen Stellenwert ein, der 
sich beispielsweise in ihrer Nutzbarmachung für die Fische-
rei-, Transport- und Tourismuswirtschaft äußert. 11 Beson-
dere Aufmerksamkeit erhalten Feuchtgebiete in neuerer Zeit 
auch wegen ihrer Bedeutung für den Klimawandel: Intakte 
Feuchtgebiete speichern große Mengen von Kohlenstoffdi-
oxid, die im Falle ihrer Austrocknung frei gesetzt werden. 
Der Schutz und die Wiederherstellung von Feuchtgebieten 
vermögen daher den Austritt von Treibhausgasen zu verrin-
gern und damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. 12

2. Regelungsprogramm und -strategie  
der Ramsar-Konvention

Bei der Ramsar-Konvention handelt es sich um ein aus-
gesprochen schlankes Vertragswerk, das sich in eine Prä-
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1) Für die Bundesrepublik Deutschland ist das Übereinkommen im 
Jahr 1976 in Kraft getreten, siehe BGBl. II 1976, S. 1266.

2) Siehe zu den Vertragsstaaten im Einzelnen: The Ramsar Con-
vention Secretariat, Stand 20. 6. 2021, abrufbar unter https://
www.ramsar.org/country- profiles.

3) Vgl. Wolf, ZUR 2017, 3, 5.
4) Vgl. Durner, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Umweltvöl-

kerrecht, 93. EL August 2020, Rdnr. 158; Matz, ZaöRV 2003, 
693, 697.

5) Siehe insoweit – auch für weitergehende Informationen – den In-
ternetauftritt der Konvention, The Ramsar Convention Secreta-
riat, Stand 20. 6. 2021, abrufbar unter www.ramsar.org.

6) The Ramsar Convention Secretariat, Stand 20. 6. 2021, abruf-
bar unter https://www.ramsar.org/sites- countries/ramsar- sites- 
around- the- world.

7) The Ramsar Convention Secretariat, Germany designates a res-
tored peatland complex, Stand 20. 6. 2021, abrufbar unter ht-
tps://www.ramsar.org/news/germany- designates- a- restored- 
peatland- complex.

8) Eine Auflistung der Gebiete, Stand 20. 6. 2021, abrufbar unter 
https://www.bmu.de/themen/natur- biologische- vielfalt- arten/
naturschutz- biologische- vielfalt/biologische- vielfalt- internatio-
nal/ramsar- konvention/situation- in- deutschland/.

9) Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit, Handbuch der Ramsar-Konvention, 2010, S. 11.

10) Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit, Handbuch der Ramsar-Konvention, 2010, S. 11. 

11) Siehe Früh/Gattenlöhner/Hammerl/Hartmann/Megerle/Hörmann, 
Ökonomischer Wert von Seen und Feuchtgebieten, 2013, S. 18 ff. 

12) Siehe etwa Erwägungsgrund Nr.  13 der EU-Verordnung 
2018/841 v. 30. 5. 2018 über die Einbeziehung der Emissionen 
und des Abbaus von Treibhausgasen aus Landnutzung, Landnut-
zungsänderungen und Forstwirtschaft in den Rahmen für die 
Klima- und Energiepolitik bis 2030, ABl. 2018 L 156, S. 1. 
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ambel und zwölf Artikel gliedert. Seit ihrem Inkrafttreten 
ist die Konvention zweimal in den 1980er Jahren geän-
dert worden, 13 ohne dass hiermit allerdings eine substan-
zielle Modifikation ihres ursprünglichen Vertragstextes 
einherging. Im Zentrum der Konvention stehen deshalb 
nach wie vor Bestimmungen zum System der Listung, 
materielle Vorhaben zum Schutz von Feuchtgebieten so-
wie Regelungen zur Schutzgebietsaufhebungen. Flan-
kiert wird das Normprogramm durch Bestimmungen 
zum institutionellen Rahmen der Konvention sowie zur 
Förderung der feuchtgebietsbezogenen Ausbildung und 
Wissensgenerierung. 

2.1 Das System der Listung 

Das Herzstück der Konvention bildet das System der Lis-
tung: In Art. 2 Abs. 1 RK hat sich die Vertragsgemeinschaft 
darauf verständigt, dass jede Partei geeignete Feuchtge-
biete in ihren jeweiligen Hoheitsgebieten zur Aufnahme 
in eine – vom Sekretariat der Konvention (vgl. Art. 8 RK) 
geführten – „Liste international bedeutender Feuchtge-
biete“ bezeichnet, deren Grenzen genau beschreibt und 
auf einer Karte einzeichnet. Im Verständnis der Kon-
vention handelt sich ausweislich ihres Art.  1 Abs.  1 bei 
Feuchtgebieten um Feuchtwiesen, Moor- und Sumpfge-
biete oder Gewässer, die natürlich oder künstlich, dauernd 
oder zeitweilig, stehend oder fliessend, Süss-, Brack- oder 
Salzwasser sind, einschliesslich solcher Meeresgebiete, die 
eine Tiefe von sechs Metern bei Niedrigwasser nicht über-
steigen. Die Auswahl der zur Liste gemeldeten Gebiete soll 
gemäß Art. 2 Abs. 2 S. 1 RK nach ihrer internationalen 
ökologischen, botanischen, zoologischen, limnologischen 
und hydrologischen Bedeutung erfolgen, wobei nach 
Art. 2 Abs. 2 S. 2 RK vornehmlich solche Feuchtgebiete 
in die Liste aufgenommen werden sollen, die während der 
Jahreszeiten im Hinblick auf Wat- und Wasservögel 14 von 
internationaler Bedeutung sind. Als Orientierungshilfe 
für die Bestimmung der internationalen Bedeutung eines 
Feuchtgebietes dient den Vertragsstaaten dabei vor allem 
ein von der Vertragsstaatenkonferenz nach Art. 6 Abs. 2 
RK auf der Basis einer Resolution verabschiedeter Krite-
rienkatalog. Demgemäß sollte etwa ein Feuchtgebiet als 
international bedeutend qualifiziert werden, wenn es re-
gelmäßig ein Prozent der Individuen einer Population ei-
ner Art oder Unterart von Wasser- und Watvögeln beher-
bergt (sog. 1 %-Kriterium). 15 Jeder Vertragsstaat benennt 
im Übrigen auf Anordnung des Art. 2 Abs. 4 RK bei Un-
terzeichnung oder Beitritt zur Konvention (vgl. Art.  9 
RK) wenigstens ein Feuchtgebiet zur Aufnahme in die 
Liste. Dieser Verpflichtung sind bislang alle Vertragsstaa-
ten nachgekommen. 16 Sie haben nach Art. 2 Abs. 4 RK 
das Recht – nicht die Pflicht – 17, weitere Feuchtgebiete in-
nerhalb ihres Hoheitsgebiets der Liste hinzuzufügen, die 
Grenzen der bereits darin eingetragenen Feuchtgebiete 
auszudehnen oder sie wegen dringender nationaler Inte-
ressen aufzuheben oder enger zu ziehen. Bei alledem hal-
ten die Vertragsstaaten in Art. 2 Abs. 6 RK fest, dass sich 
jede Partei sowohl bei der Bezeichnung von Gebieten für 
die Liste als auch bei der Ausübung ihres Rechts, Eintra-
gungen über Feuchtgebiete innerhalb ihres Hoheitsgebiets 
zu ändern, ihrer internationalen Verantwortung für Er-
haltung, Hege und wohlausgewogenen Nutzung der Be-
stände ziehender Wat- und Wasservögel bewusst ist. 

Die zuletzt angeführte „Appell-Klausel“ des Art.  2 
Abs. 4 RK steht unterdessen symptomatisch für das viel-
fach in seiner Bedeutung recht vage gehaltene Vertrags-
regime, einschließlich der listenbezogenen Bestimmun-
gen: Abgesehen von der Verpflichtung, mindestens ein 
Feuchtgebiet zur Aufnahme in die Liste zu benennen, las-
sen sich den Regelungen nur wenig Konkretes entneh-
men, womit für die Vertragsstaaten ausgesprochen weit 
gesteckte Gestaltungsfreiräume bei der Handhabung 

des Listensystems, insbesondere bei der Beurteilung der 
„Ramsarwürdigkeit“ eines Gebietes, einhergehen. 18 Die-
ser „weiche“ Regelungsansatz erscheint allerdings inso-
weit sachgerecht, als es ohnehin die jeweiligen Vertrags-
staaten sind, die über die relevanten Informationen zur 
Einstufung eines Gebietes als „Feuchtgebiet von inter-
nationaler Bedeutung“ verfügen und damit die Letztver-
antwortung für die ordnungsgemäße Umsetzung des Lis-
tensystems tragen. Dem entspricht der Befund, dass die 
Konvention keine Instrumentarien zur Erzwingung lo-
yaler Mitwirkung der Vertragsstaaten im System der Lis-
tung bereithält. 19 Im Übrigen wird die Vertragssprache 
im Umweltvölkerrecht generell von einer eher program-
matischen Tonlage geprägt, 20 die den Vertragsstaaten ein 
hohes Maß an nationaler Interpretationshoheit bei der 
Ausdeutung der eingegangenen Verpflichtungen belässt; 
insofern bildet auch die dem Ramsar-Übereinkommen 
zugrundeliegende Regelungsstrategie eher die Regel als 
die Ausnahmen.

2.2 Materielle Vorgaben zum Gebietsschutz 

Materielle Vorgaben zur Ausgestaltung des Gebietsschut-
zes lassen sich Art.  3 und Art.  4 RK entnehmen. Die – 
denkbar weit gefassten – Bestimmungen verpflichten die 
Vertragsstaaten einerseits auf die Erhaltung und „wohlaus-
gewogene Nutzung“ (sog. Wise Use) von Feuchtgebieten; 
andererseits stellen sie die Bedeutung der gebietsbezoge-
nen Unterschutzstellung als Instrument der Feuchtgebiets-
pflege heraus.

2.2.1 Das Gebot der Erhaltung und  
wohlausgewogenen Nutzung von Feuchtgebieten

Nach Art.  3 Abs.  1 RK planen und verwirklichen die 
Vertragsparteien ihre Vorhaben (also insbesondere Infra-
strukturprojekte) in der Weise, dass die Erhaltung der in 
der Liste geführten Feuchtgebiete und, soweit wie mög-
lich, eine wohlausgewogene Nutzung der übrigen – d. h. 
aller, unter Einschluss der nicht gelisteten – 21 Feuchtge-
biete innerhalb ihres Hoheitsgebietes gefördert werden. 
Im Verständnis der Konventionsstaaten meint die Erhal-
tung und wohlausgewogene Nutzung von Feuchtgebie-
ten „die durch die Umsetzung ökosystemarer Ansätze 
erreichte Aufrechterhaltung ihrer ökologischen Verhält-
nisse im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung“ 22. Das 
Konzept steht insoweit deutlich im Zeichen des Nachhal-
tigkeitsgedankens 23, weshalb von einer wohlausgewoge-
nen Nutzung von Feuchtgebieten zumindest nur dann die 
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13) So namentlich durch das Pariser Protokoll v. 3. 12. 1982 und die 
sog. Regina-Änderungen v. 28. 5. 1987.

14) Siehe zur Begriffsdefinition Art. 1 Abs. 2 RK: „Wat- und Was-
servögel im Sinne dieses Übereinkommens sind Vögel, die von 
Feuchtgebieten ökologisch abhängig sind.“

15) Der Kriterienkatalog ist abgedruckt im vom Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit herausgegebe-
nen Handbuch der Ramsar-Konvention, 2010, S. 58.

16) Vgl. Schmitt, Staatenverantwortlichkeit für Schäden an der biolo-
gischen Vielfalt, 2018, S. 254.

17) Vgl. Gärditz, AVR 2016, 413, 416.
18) Dazu kritisch Bowman/Davies/Redgwell, Lyster’s International 

Wildlife Law, 2. Aufl. 2010, S. 411.
19) Gärditz, AVR 2016, 413, 417.
20) Vgl. Durner, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Umweltvöl-

kerrecht, 93. EL August 2020, Rdnr. 40.
21) Koester, The Ramsar Convention on the Conservation of Wet-

lands: A Legal Analysis of the Adoption and Implementation of 
the Convention in Denmark, 1989, S. 4. 

22) XII. Konferenz der Vertragsparteien, 2015, Resolution 
XII.2: Der Ramsar-Strategieplan 2016–2024, Begründung, 
Nr. 2 (Unofficial German translation by the Government of 
Germany).

23) Allg. hierzu Ott, ZUR 2020, 451 ff.



Rede sein kann, wenn für die jetzigen Generationen der 
größtmögliche Nutzen erzielt wird, während gleichzeitig 
die Möglichkeiten zur Befriedigung der Bedürfnisse und 
Ansprüche künftiger Generationen erhalten bleiben. 24 Da-
mit ist freilich wenig Konkretes gesagt; nicht einmal etwa-
ige Minimalstandards zu den Ausübungsmodalitäten einer 
wohlausgewogenen und damit nachhaltigen Nutzung von 
Feuchtgebieten werden im Vertragstext erwähnt. Des-
wegen oblag es wiederum der Vertragsstaatenkonferenz, 
das Wise-Use-Konzept mit näheren Bedeutungsinhalten 
aufzuladen. So entstandenen über die vergangenen Jahr-
zehnte hinweg (auf der Basis diverser Resolutionen) eine 
Fülle von Leitfäden, Empfehlungen und Richtlinien, 25 
welche letztlich die an das Gebot einer wohlausgewoge-
nen Nutzung von Feuchtgebieten zu stellenden Anforde-
rungen aus Sicht der Vertragsstaatengemeinschaft kon-
kretisieren. Zentrale Bausteine des Konzepts bilden dabei 
insbesondere die Aufstellung von Ressourcenbewirtschaf-
tungsregeln (Managementpläne) und die Durchführung 
von Renaturierungsmaßnahmen. 26

Regelungsmechanismen zur Überwachung und Kon-
trolle der Einhaltung des Gebots der Erhaltung und 
wohlausgewogenen Nutzung von Feuchtgebieten sind 
der Ramsar-Konvention indes fremd; erst recht man-
gelt es ihr an entsprechenden Sanktionsinstrumenten. 
Mit diesem Befund korrespondiert die Einschätzung, 
dass es sich bei diesem Gebot eher um eine politische 
Pflicht („Bemühenspflicht“) als um eine „echte“ Rechts-
pflicht der Vertragsstaaten handelt. 27 Umso größere Be-
deutung haben deshalb die in Art. 3 Abs. 2 RK nieder-
gelegten Berichtspflichten: Sobald sich die ökologischen 
Verhältnisse eines in die Liste aufgenommenen Feucht-
gebiets (z. B. infolge von Umweltverschmutzungen oder 
technologischer Entwicklungen) zu verändern drohen, 
hat der jeweilige Vertragsstaat das Sekretariat der Kon-
vention umgehend über diese Veränderung zu unterrich-
ten. Mit diesen „Rapportpflichten“ wird der Mangel an 
rechtsgeformten Durchsetzungsmechanismen zumindest 
insofern ein Stück weit kompensiert, als hiermit ein mul-
tilaterales Kommunikationsforum über den Zustand der 
Gebiete institutionalisiert und damit gleichsam ein Sys-
tem der gegenseitigen Kontrolle („Frühwarnsystem“) un-
ter den Vertragsstaaten etabliert wurde. 28 Die über das 
Ramsar-Sekretariat unter die Vertragsstaaten gestreu-
ten Informationen eröffnen diesen zumindest die Mög-
lichkeit, Fehlentwicklungen zu bemängeln und auf den 
betroffenen Vertragsstaat einzuwirken, die Fehlent-
wicklungen abzustellen. 29 Darüber hinaus sieht sich die 
Vertragsstaatenkonferenz aufgrund ebendieser Informa-
tionen im Stande, etwaige Empfehlungen im konkreten 
Fall zur „Best Practice“ einer wohlausgewogenen Nut-
zung auszusprechen. 30 

2.2.2 Förderung durch Schutzgebietserklärung 

Nach Art. 4 Abs. 1 RK fördert jeder Vertragsstaat die Er-
haltung von Feuchtgebieten sowie Wasser- und Watvö-
geln dadurch, dass er Feuchtgebiete – unabhängig davon, 
ob sie in der Liste geführt werden oder nicht – zu Schutz-
gebieten erklärt und in angemessenem Umfang für ihre 
Aufsicht sorgt. Mit dieser Bestimmung werden die Ver-
tragsstaaten vornehmlich angehalten, auf nationaler Ebene 
geeignete Rahmenbedingungen für die Errichtung von 
Feuchtgebieten und ihren wirksamen Schutz zu schaffen. 31 
Zu den inhaltlichen oder rechtstechnischen Anforderun-
gen an die Ausgestaltung der Schutzgebiete schweigt sich 
die Regelung zwar aus, insbesondere führt sie keine spe-
zifische Schutzgebietskategorie ein; 32 doch erwächst aus 
ihr jedenfalls eine Verpflichtung für die Vertragsstaaten, 
in ihren nationalen (Naturschutz-)Rechtsordnungen zu-
mindest (überhaupt) eine rechtliche Schutzkategorie zum 
gebietsbezogenen Schutz erhaltenswerter Ökosysteme zu 
implementieren. 33 

2.3 Aufhebung und Verkleinerungen eines Schutzgebietes 

In Art. 2 Abs. 5 RK wird jeder Vertragspartei das Recht 
zugesprochen, die Grenzen der bereits in der Liste geführ-
ten Feuchtgebiete wegen dringender nationaler Interessen 
aufzuheben oder enger zu ziehen. Nimmt ein Konven-
tionsstaat dieses Recht in Anspruch, soll er jedoch nach 
Art. 4 Abs. 2 RK möglichst jeden Verlust – insbesondere 
durch Schaffung zusätzlicher Schutzgebiete – ausgleichen. 
Obgleich Art. 2 Abs. 5 RK damit den Gedanken der Kom-
pensation (für das Umweltvölkerrecht seinerzeit wegwei-
send) als Methode des Ausgleichs von Eingriffen betont, 34 
sieht die Ramsar-Konvention keine absolute Verände-
rungssperre gelisteter Gebiete vor, sondern anerkennt, dass 
die Durchführung von Veränderungen aus Gründen drin-
gender nationaler (Eigen-)Interessen gerechtfertigt sein 
kann. Ausweislich einer von der Vertragsstaatenkonferenz 
im Jahr 2002 verabschiedeten Resolution 35 sollen sich die 
Vertragsstaaten zur Beurteilung des Vorliegens eines derar-
tigen „dringenden nationalen Interesses“ im Rahmen ihres 
innerstaatlichen Entscheidungsprozesses von Erwägungen 
wie dem öffentlichen Interesse an der Erhaltung des Gebie-
tes, der Vereinbarkeit der geplanten Änderung mit der na-
tionalen (Umwelt-)Politik oder dem wirtschaftlichen, sozi-
alen und ökologischen Wert des betroffenen Gebietes leiten 
lassen. 

Seit Inkraftsetzung des Ramsar-Übereinkommens wur-
den – soweit ersichtlich – bislang die Grenzen von insge-
samt drei bereits in der Ramsar-Liste geführten Gebieten 
aufgehoben. 36 Bei diesen Flächen handelte es sich allerdings 
durchweg um Gebiete, die nicht (mehr) die von der Ver-
tragsstaatenkonferenz definierten Kriterien zur Bestim-
mung „international bedeutender Feuchtgebiete“ erfüll-
ten. 37 Einer Berufung auf „dringende nationale Interessen“ 
i. S. d. Art. 2 Abs. 5 RK zur Rechtfertigung der Statusauf-
hebung bedurfte es also gerade nicht. (Bloße) Änderun-
gen der Gebietsgrenzen eines gelisteten Feuchtgebietes hat 
es demgegenüber häufiger gegeben. 38 Einen prominenten 
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24) Vgl. Europäische Kommission, Mitt. v. 29. 5. 1995, Sinnvolle 
Nutzung und Erhaltung von Feuchtgebieten, KOM(95) 189 
endg., S. 1.

25) Siehe insbesondere: IV. Konferenz der Vertragsparteien, 1990: 
„Recommendation  4.10 Guidelines for the implementation of 
the wise use concept“; V. Konferenz der Vertragsparteien, 1993: 
„Resolution 5.6 – The wise use of wetlands“; IX. Konferenz der 
Vertragsparteien, 2005: „Resolution IX.1 Annex A – A Concep-
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– General guidance for interpreting „urgent national interests“ 
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tion under Article 4.2 (26. 11. 2002)“.
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– und in der Ramsar-Staatengemeinschaft besonders kon-
trovers diskutierten – Fall betraf das von der Bundesrepu-
blik Deutschland zur Ramsar-Liste gemeldete Feuchtge-
biet „Mühlenberger Loch“, 39 ein Flussgebiet im Verlauf 
der Hamburger Niederelbe, das als eines der größten Süß-
wasserwatten Europas gilt. Um die Erweiterung des anlie-
genden Airbus-Werks (einschließlich der Verlängerung der 
Start- und Landebahn des Werksflugplatzes) für den Bau 
des Flugzeugs A 380 zu ermöglichen, hat die Stadt Ham-
burg Anfang der 2000 Jahre das – zugleich als EU-Vogel-
schutzgebiet und als Gebiet nach der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie benannte – Gebiet um gut ein Fünftel (170 ha) 
seiner ursprünglichen Größe verkleinert. 40 Obgleich insbe-
sondere die nationale Rechtsprechung 41 das Vorhaben ge-
billigt hatte, empfahl im Jahr 2008 die auf der X. Vertrags-
staatenkonferenz repräsentierte Ramsar-Gemeinschaft der 
Bundesregierung im Wege einer Resolution die erneute 
Vorlage eines konsolidierten Berichts zu den nach Art. 4 
Abs. 2 RK durchgeführten Kompensationsmaßnahmen. 42 
Da die Ramsar-Konvention allerdings auch im Kontext der 
Art. 2 Abs. 5 RK und Art. 4 Abs. 2 RK ihrem „weichen“ 
politisch-diplomatischen Duktus treu bleibt, blieb die In-
tervention der Ramsar-Gemeinschaft in diesem Fall letzt-
lich ohne durchgreifende Wirkung. 

2.4 Institutioneller Rahmen

Der institutionelle Rahmen der Ramsar-Konvention wird 
vor allem durch die Arbeit ihrer beiden Hauptorgane ge-
prägt, bei denen es sich namentlich um die Konferenz der 
Vertragsparteien und dem Sekretariat der Konvention han-
delt. 43 

2.4.1 Die Konferenz der Vertragsparteien 

Zentrales Entscheidungsorgan der Konvention ist die – 
auch als Vertragsstaatenkonferenz bezeichnete – Konferenz 
der Vertragsparteien. Von ihr gehen die wichtigsten Im-
pulse für die weitere Entwicklung des Feuchtgebietsschut-
zes unter der Konvention aus. Sie wird turnusmäßig in Ab-
ständen von höchstens drei Jahren einberufen und soll die 
Einhaltung der Konvention überwachen und unterstützen 
(Art. 6 Abs. 1 RK). Ihr Aufgabenspektrum umfasst neben 
der generellen Befassung mit der Erfüllung der Konven-
tion – einschließlich der Erörterung von Neueintragun-
gen und Änderungen in der Liste – auch die Verabschie-
dung von Resolutionen, die insbesondere Empfehlungen 
zur Erhaltung, Hege und wohlausgewogenen Nutzung von 
Feuchtgebieten zum Gegenstand haben, aber auch sons-
tige Themen, welche die Funktionsfähigkeit der Konven-
tion fördern, adressieren können (Art. 6 Abs. 2 RK). Ei-
nige Beispiele für solche von der Vertragsstaatenkonferenz 
mit einfacher Mehrheit (Art. 7 Abs. 2 RK) verabschiedeten 
Resolutionen wurden bereits oben thematisiert. Von ihrer 
Rechtswirkung her besitzen sie – wie für die Normsetzung 
durch internationale Organisationen im Umweltvölker-
recht typisch – 44 lediglich empfehlenden Charakter; es han-
delt sich nach anglo-amerikanischem Sprachgebrauch inso-
weit um „Soft Law“. 45 Dementsprechend sind ihre Inhalte 
als solche nicht durchsetzbar – in dem Sinne, dass sie den 
Konventionsstaaten eine vollziehbare oder vollstreckbare 
Handlungsanweisung auferlegen; formuliert werden (le-
diglich) bestimmte Verhaltenserwartungen. Die Bedeutung 
solcher Resolutionen liegt deshalb weniger in ihrer recht-
lichen Geltungs- und Bindungskraft als vielmehr in ihrer 
politischen Ausstrahlwirkung: Sie vermögen die (fach-)öf-
fentliche Aufmerksamkeit auf bestimmte – insbesondere in 
ihrem Bestand gefährdete – Feuchtgebiete oder allgemeine 
Fehlentwicklungen bei der Umsetzung der konventionalen 
Verpflichtungen zu lenken. 46 Dadurch können wiederum 
(umwelt-)politische Diskurse innerhalb des betreffenden 
Vertragsstaates angestoßen und ein politischer Rechtferti-
gungsdruck erzeugt werden, der letztlich in der Umsetzung 

oder zumindest in ihrer Berücksichtigung bei politischen 
Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen münden 
kann. 47 Im Übrigen tragen solche Resolutionen vielfach 
eine steuernde und vorprägende Kraft in Bezug auf die in-
nerstaatlich entfaltete Rechtssetzungstätigkeit inne. 48 Das 
dürfte insbesondere für die von der Vertragskonferenz zum 
Gebot der „wohlausgewogenen Nutzung“ von Feuchtge-
bieten (Art. 3 Abs. 1 RK) und allgemein zur guten Praxis 
der Feuchtgebietspflege angenommenen Resolutionen gel-
ten, deren Inhalte sich in der Praxis als äußerst nutzbrin-
gend erwiesen haben. 49 Die entsprechenden Richtlinien 
und Empfehlungen verkörpern letztlich einen kooperativ-
global generierten Sachverstand in punkto Feuchtgebiets-
pflege, dessen Verrechtlichung bzw. Überführung in die 
innerstaatlichen (Naturschutz-)Rechtsordnungen sich ins-
besondere in Bezug auf solche Vertragsstaaten anbietet, die 
(noch) nicht über eine ausdifferenzierte Naturschutzrechts-
ordnung verfügen. Insoweit können derlei Resolutionen 
gleichsam als Mittel zur Etablierung staatenübergreifend-
vereinheitlichter Standards in Sachen Feuchtgebietspflege 
fungieren. 

2.4.2 Das Sekretariat 

Neben der Konferenz der Vertragsparteien bildet das Se-
kretariat das weitere (Haupt-)Organ der Konvention. Das 
Sekretariat zeichnet vor allem für das alltägliche Routi-
negeschäft einschließlich der laufenden Koordinierung 
der unter der Konvention entfalteten vielfältigen Aktivi-
täten verantwortlich. 50 Sein Tätigkeitspektrum erstreckt 
sich nach Art.  8 Abs.  2 RK unter anderem auf die Mit-
wirkung der Einberufung und Durchführung der Ver-
tragsstaatenkonferenz, auf die Führung der Ramsar-Liste 
„internatonal bedeutender Feuchtgebiete“ und auf die Ent-
gegennahme der von den Vertragsparteien erteilten Infor-
mationen über alle Veränderungen der ökologischen Ver-
hältnisse der in der Liste geführten Feuchtgebiete (Art. 3 
Abs. 2 RK). Wahrgenommen werden die Sekretariatsauf-
gaben gemäß Art. 8 Abs. 1 RK von der Weltnatur schutz-
union (Inter national Union for Conservation of Nature 
and Natural Resources, kurz: IUCN) mit Sitz im schwei-
zerischen Gland. Die IUCN ist als „hybride“ internationale 
Organisation konzipiert, deren Mitgliederkreis sich derzeit 
aus 211 Staaten und staatlichen Einrichtungen sowie über 
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1200 Nichtregierungsorganisationen zusammensetzt. 51 Zu-
dem verfügt sie über ein wissenschaftliches Netzwerk von 
mehr als 10 000 Personen und gilt als wichtigste nichtstaat-
liche Akteurin des internationalen Naturschutzes. 52 Die 
Verortung des Ramsar-Sekretariats bei der IUCN war ur-
sprünglich als Interimslösung angedacht und der Knapp-
heit der finanziellen Kapazitäten der Konvention in ihrer 
Anlaufphase geschuldet. Über die vergangenen Jahrzehnte 
hinweg hat sich diese Zusammenarbeit jedoch offenkundig 
als erfolgreiches, mit zahlreichen Synergieeffekten verbun-
denes Modell eingespielt, so dass heute offenkundig kein 
Anlass gesehen wird, diese Kooperation aufzulösen. 53 Da-
mit steht das Ramsar-Übereinkommen auch beispielhaft 
für die Ausweitung des Kreises an (auch nicht-staatlicher) 
Akteuren, die an der Durchführung eines umweltvölker-
rechtlichen Vertrages beteiligt sind. 54

2.5 Ausbildung und Wissenstransfer

Keinesfalls nur „garniert“ wird das Ramsar-Konzept 
durch Bestimmungen zur Förderung der Ausbildung und 
der Wissensgenerierung. Nach Art. 4 Abs. 5 RK fördern 
die Vertragsparteien die Ausbildung von Personal, das zur 
Forschung, Hege und Aufsicht in Feuchtgebieten befähigt 
ist. Sichtbar wird diese Förderung vor allem im Ange-
bot zahlreicher feuchtgebietsbezogener Ausbildungspro-
gramme, so etwa in Gestalt von internationalen Lehr-
gängen und Workshops für Feuchtgebietsmanagement. 55 
Daneben fördern die Vertragsparteien nach Art. 4 Abs. 3 
RK auch die Forschung sowie den Austausch von Daten 
und Publikationen über Feuchtgebiete einschliesslich ih-
rer Pflanzen- und Tierwelt. Aufschlussreich sind insoweit 
die von den Vertragsstaaten regelmäßig veröffentlich-
ten und auf dem Internetauftritt der Konvention (www.
ramsar.org) abrufbaren Länderberichte. Diese „National 
Reports“ enthalten insbesondere Datenmaterial und In-
formationen zur Umsetzung der Konvention in den be-
treffenden Staaten, aber auch wissenschaftliche Fallstu-
dien, Handreichungen und Erfahrungsberichte, um die 
gewonnen Erkenntnisse mit den übrigen Vertragsstaaten 
zu teilen und können deshalb als Ausweis eines regen Wis-
senstransfers zur Best Practice der Feuchtgebietspflege an-
gesehen werden.

3. Beitrag der Ramsar-Konvention zum  
europäischen und deutschen Naturschutzrecht

Die Ramsar-Konvention ist als Rahmenübereinkommen 
konzipiert. Sie enthält vor allem politische Ziele („Förde-
rung des Feuchtgebietsschutzes“) und allgemeine Struk-
turregelungen (Gebot der „wohlausgewogene Nutzung“) 
anstelle konkreter, unmittelbar verbindlicher Verpflich-
tungen. Viele ihrer Inhalte sind deshalb gerade darauf an-
gelegt, durch verbindliche Normsetzung auf nationaler 
wie supranationaler Ebene umgesetzt und nachverdichtet 
zu werden. 56 Als Haupteinfallstor für die Ramsar-Konven-
tion hat sich in dieser Hinsicht – wie im Folgenden aufzu-
zeigen sein wird – das Europäische Naturschutzrecht er-
wiesen, während ihre Rezeption im rein deutschen, d. h. 
nicht-unionsrechtlichen induzierten Naturschutzrecht, 
eher randständig bleibt. 

3.1 Rezeption im europäischen Naturschutzrecht
3.1.1 Wegbereiterin und Auslegungshilfe  
der Vogelschutzrichtlinie 

Im Gefolge des im Jahr 1973 verabschiedeten (ersten) Ak-
tionsprogramms der Europäischen Gemeinschaft für den 
Umweltschutz 57 empfahl die Europäische Kommission be-
reits im Jahr 1974 den Mitgliedstaaten der damaligen Eu-
ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft den Beitritt zur Ram-
sar-Konvention: „Der Schutz der Vögel und bestimmter 

wildwachsender Pflanzenarten und wildlebender Tierarten 
könnte beträchtlich verbessert werden, wenn alle Mitglied-
staaten (…) dem Übereinkommen über die Erhaltung der 
international bedeutenden Sumpfgebiete als Lebensräume 
für Wasservögel, das im Februar 1971 in Ramsar verab-
schiedet wurde, beitreten würden“. 58 Bekräftigt wurde die-
ses Anliegen 1977 im Zuge der Fortschreibung des Um-
weltaktionsprogramms: „Der Beitritt möglichst vieler 
Mitgliedstaaten zum Übereinkommen von Ramsar wäre 
eine erste Maßnahme, die für den Schutz der Feuchtge-
biete erforderlich ist“ 59. Aus dem Umweltaktionsprogramm 
und seiner Fortschreibung ging letztlich im Jahr 1979 die 
Richtlinie über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
(kurz: Vogelschutzrichtlinie, V-RL) 60 hervor, deren we-
sentliches Regelungsprogramm bis heute in Form einer im 
Jahr 2009 neu kodifizierten Fassung 61 Geltung beansprucht 
und darüber hinaus seit 1992 in das Rechtsfolgeregime der 
Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume so-
wie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (kurz: Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie, FFH-RL) 62 integriert ist. 63 
Ausweislich des Art. 4 Abs. 1 V-RL sind die EU-Mitglied-
staaten verpflichtet, zugunsten der im Anhang  I geliste-
ten europäischen Vogelarten besondere Schutzmaßnahmen 
hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden, um ihr Über-
leben und ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet 
sicherzustellen. Überdies treffen die Mitgliedstaaten nach 
Art. 4 Abs. 2 V-RL unter Berücksichtigung der Schutzer-
fordernisse in dem geografischen Meeres- und Landgebiet, 
in dem diese Richtlinie Anwendung findet, entsprechende 
Maßnahmen für die nicht in Anhang I aufgeführten, re-
gelmäßig auftretenden Zugvogelarten hinsichtlich ihrer 
Vermehrungs-, Mauser- und Überwinterungsgebiete so-
wie der Rastplätze in ihren Wanderungsgebieten. Zu die-
sem Zweck messen die Mitgliedstaaten dem „Schutz der 
Feuchtgebiete und ganz besonders der international be-
deutsamen Feuchtgebiete“ besondere Bedeutung bei. 

Damit nimmt die Vorschrift zwar nicht explizit, allerdings 
implizit – so namentlich „qua definitorischer Verweisung“ 64 
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– auf die Ramsar-Konvention Bezug. 65 Vor diesem ent-
wicklungsgeschichtlichen Hintergrund kann die Konven-
tion nicht nur ganz allgemein als Impulsgeberin und Weg-
bereiterin der Vogelschutzrichtlinie – und damit gleichsam 
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie – angesehen werden; 66 
darüber hinaus wurde mit Art.  4 V-RL eine Rechtsnorm 
geschaffen, welche die „Ramsar-DNA“ in sich trägt und de-
ren Wertungen im Hinblick auf „international bedeutsame 
Feuchtgebiete“ in das europäische Habitatschutzrecht über-
führt werden. Konsequenterweise vermögen diese konventi-
onalen Wertungen dann als Auslegungssätze für die Interpre-
tation der Bedeutungsgehalte des Art. 4 V-RL zu fungieren, 
womit Art.  4 V-RL zugleich – und wiederum implizit – 
den „Verpflichtungsgrad“ 67 der Vertragsstaaten in Bezug auf 
die Inhalte der Ramsar-Konvention erhöht. In diesem Sinne 
fungiert die Ramsar-Konvention – gewissermaßen in „Kon-
kurrenz“ zum Verzeichnis der „Important Bird Areas“ (IBA) 
– 68 als wichtige Erkenntnismittel für die Bestimmung von 
„international bedeutsamen Feuchtgebieten“ nach Art.  4 
Abs. 2 V-RL für Zugvögel. 69 Große (indizielle) Bedeutung 
kommt dabei dem von der Vertragsstaatenkonferenz entwi-
ckelten Kriterienkatalog zur Bestimmung der internationa-
len Bedeutung eines Feuchtgebietes – und hier wiederum 
dem sog. 1 %-Kriterium 70 – zu. Illustrativ für die Indienst-
nahme der Ramsar-Konvention als Auslegungshilfe für die 
Interpretation des Art. 4 VSR ist ferner das Plädoyer des Ge-
neralanwalts Van Gerven in der EuGH-Rechtssache „Ley-
bucht“. 71 In diesem Verfahren hatte sich der EuGH in den 
frühen 1990er Jahren mit der Frage zu befassen, ob die Bun-
desrepublik Deutschland mit der (baumaßnahmenbeding-
ten) Verkleinerung einer als besonderes Vogelschutzgebiet 
ausgewiesenen – in der Ostfriesischen Leybucht gelegenen – 
Fläche gegen ihre Verpflichtung aus Art. 4 V-RL verstößt. 72 
In seinen Schlussanträgen stellte der Generalanwalt zunächst 
heraus, dass „nach Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie … die 
Mitgliedstaaten besondere Bedeutung dem Schutz der in-
ternational bedeutsamen Feuchtgebiete beimessen“ müss-
ten und dieser Begriff „zweifellos auf die Feuchtgebiete, die 
gemäß dem Übereinkommen von Ramsar dem hierfür er-
richteten Sekretariat gemeldet werden müssen“, verweise. 73 
Eine Verkleinerung – so der Generalanwalt weiter – eines als 
Schutzgebiet ausgewiesenen Habitat könne nur aus „zwin-
genden Gründen des Gemeinwohls“ zulässig sein, „die hö-
her einzuschätzen sind als die mit der Richtlinie verfolg-
ten Umweltbelange und auch höher als die in Artikel 2 der 
Richtlinie genannten wirtschaftlichen und freizeitbedingten 
Belange“. 74 Zur Auslegung der Begriffsinhalte der „zwin-
genden Gründe des Gemeinwohls“ und insbesondere zur ar-
gumentativen Untermauerung des von ihm eingenommen 
Standpunktes, dass für deren Bejahung wirtschaftliche und 
freizeitbedingte Erfordernisse nicht ausreichend seien, griff 
der Generalanwalt auf die Wertungen der Ramsar-Konven-
tion zurück: „Diese Auffassung findet ihre Stütze in dem 
Übereinkommen von Ramsar, das den Richtlinienvor-
schriften über die Lebensräume mit zugrunde liegt. Dieses 
Übereinkommen erkennt den Vertragsparteien das Recht 
zu, die Grenzen der ausgewiesenen Gebiete enger zu ziehen, 
ja sogar aufzuheben, jedoch ausschließlich wegen dringender 
nationaler Interessen. Das Übereinkommen bestimmt wei-
ter, daß sich die Parteien dabei ihrer internationalen Verant-
wortung bewusst sein müssen. Außerdem haben sie soweit 
wie möglich jeden Verlust von ausgewiesenen Gebieten aus-
zugleichen. 75 Obgleich der EuGH in seiner Urteilbegrün-
dung die Normgenese des Art. 4 Abs. 2 V-RL letztlich nicht 
zur Sprache gebracht hat, schloss er sich doch der vom Ge-
neralanwalt vorgeschlagenen Auslegung der „zwingenden 
Gründe des Gemeinwohls“ in der Sache an. 76 

3.1.2 Neuere Inbezugnahme durch  
das europäische Stoffrecht 

Eine explizite Bezugnahme auf die Ramsar-Konvention fin-
det sich hingegen neuerdings im europäischen Stoffrecht. Mit 

der zu Beginn des Jahres 2021 erlassenen EU-Verordnung 
2021/57 wurde in der Erwägung, dass „gemäß Artikel 4 Ab-
satz 2 der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates (…) die Mitgliedstaaten dem Schutz der 
Feuchtgebiete und ganz besonders der international bedeut-
samen Feuchtgebiete bei der Ergreifung von Schutzmaß-
nahmen hinsichtlich regelmäßig auftretender Zugvogelarten 
besondere Bedeutung“ beimessen, 77 die sog. REACH-Ver-
ordnung 78 (Anhang  XVII) dahingehend geändert, dass – 
nach dem 15. Februar 2023 – unter anderem das Verschie-
ßen oder Mitführen von bleihaltiger Munition während der 
Jagd in Feuchtgebieten oder auf dem Weg zur Jagd in Feucht-
gebieten verboten ist. Dabei übernimmt die EU-Verordnung 
2021/57 die Begriffsdefinition eines Feuchtgebietes, wie sie 
der Vertragswortlaut des Art. 1 Abs. 1 der RK bereithält und 
verankert sie in den Anhang XVII der „REACH-Verord-
nung“. Aufschlussreich ist der hierzu in der EU-Verordnung 
2021/57 unter Nr. 23 angeführte Erwägungsgrund: „Es ist 
angemessen, die Definition von „Feuchtgebieten“, die in 
dem am 2. Februar 1971 in Ramsar unterzeichneten Über-
einkommen über Feuchtgebiete von internationaler Bedeu-
tung (Übereinkommen von Ramsar) verwendet wird, (…), 
da diese Definition umfassend ist und alle Arten von Feucht-
gebieten (einschließlich Torfmoorflächen, in denen auch 
viele Wasservögel vorkommen) abdeckt und da im Über-
einkommen von Ramsar auch ein Klassifizierungssystem für 
Feuchtgebietstypen enthalten ist, das nützlich ist, um zu be-
stimmen, was als Feuchtgebiet zu gelten hat“.

3.2 Rezeption im deutschen Naturschutzrecht
3.2.1 Keine unmittelbare Anwendbarkeit 

Bei völkerrechtlichen Verträgen, die – wie die Ramsar-
Konvention in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland 
im Rang eines Bundesgesetzes (vgl. Art. 59 Abs. 2 Satz 1 
GG) 79 – innerstaatlich Geltung erlangt haben, stellt sich bis-
weilen die Frage, ob ihre Rechtssätze im innerstaatlichen 
Bereich, unabhängig von ihrer nationalen Umsetzung, un-
mittelbar anwendbar sind. Als unmittelbar anwendbar wird 
ein völkervertraglicher Rechtssatz dann bezeichnet, wenn 
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seine Anwendung nicht von weiteren gesetzgeberischen 
Maßnahmen abhängt. 80 Nach allgemeiner Doktrin wird ei-
ner Vertragsbestimmung diese Eigenschaft dann zugespro-
chen, wenn sie aufgrund ihrer inhaltlichen Bestimmtheit 
von innerstaatlichen Verwaltungsbehörden vollzogen und 
durch nationale Gerichte angewendet werden kann, 81 weil 
sie „alle Eigenschaften besitzen, welche ein Gesetz nach in-
nerstaatlichem Recht haben muss, um berechtigen oder ver-
pflichten zu können“, also „nach dem Wortlaut, Zweck und 
Inhalt wie eine innerstaatliche Gesetzesvorschrift rechtli-
che Wirkungen auszulösen geeignet“ sind. 82 In diesem Falle 
ist eine völkerrechtliche Norm aus sich heraus vollziehbar 
bzw. – nach anglo-amerikanischem Sprachgebrauch – „Self-
Executing“. 83 Anders liegen die Dinge hingegen, wenn die 
völkervertraglichen Bestimmungen auf eine Konturierung 
durch innerstaatliche Transformationsprozesse angelegt 
sind. In diesem Falle wendet sie sich – wenn sie innerstaat-
liche Geltung erlangt haben – unmittelbar lediglich an die 
innerstaatlich zuständigen Organe, die sie durchzuführen 
haben; sie enthält dann insoweit allenfalls einen Rechtset-
zungsauftrag. 84 Bei alledem bilden im Kontext des interna-
tionalen Naturschutzrechts aus sich heraus vollziehbare völ-
kerrechtliche Vertragspflichten seltene Ausnahmen. 85 

Nimmt man unter diesem Gesichtspunkt die Ramsar-
Konvention in den Blick, so dürften die vorstehenden Aus-
führungen deutlich gemacht haben, dass ihre Bestimmun-
gen auf einem hohen Abstraktionsgrad verharren: Wenn 
im Vertragstext das Postulat der „wohlausgewogenen Nut-
zung“ (Wise Use) von Fachgebieten statuiert wird (Art. 3 
Abs. 1 RK) oder die Rede von der Förderung der „Erhal-
tung von Feuchtgebieten“ durch die Ausweisung entspre-
chender „Schutzgebiete“ (Art. 4 Abs. 1 RK) ist, so werden 
den Vertragsstaaten hiermit keine näheren Verpflichtungen 
zur konkreten Ausgestaltung und Realisierung des Konzepts 
einer „wohlausgewogenen Nutzung“ oder der Handhabung 
von Schutzgebietsausweisungen auferlegt. Das „Ob“ und das 
„Wie“ des Schutzes der Feuchtgebiete stehen also im (politi-
schen) Ermessen der Vertragsstaaten. 86 Die Konvention setzt 
hiermit (lediglich) einen Orientierungsrahmen, der von den 
Vertragsstaaten auf nationaler Ebene mit konkreten Rege-
lungsinhalten ausgefüllt werden soll. In Entsprechung ihres 
„zaghaften“, primär politisch-diplomatischen Regelungsan-
satzes sind die mehrdeutig-programmatischen Inhalte der 
Konvention darauf angelegt, von den Vertragsstaaten durch 
die Schaffung hinreichend bestimmter – und auf die jewei-
ligen Rechtsordnungen hin konfigurierten – Rechtssätze 
(z. B. in punkto feuchtgebietsbezogenes Schutzkonzept) um-
gesetzt zu werden. 87 Die Ramsar-Konvention ist schon ihrer 
„Gesamtmechanik“ 88 nach nicht als „Self Executing Treaty“ 
konstruiert, weshalb ihre Regelungsinhalte im innerstaatli-
chen Rechtsraum keine unmittelbare Anwendung finden. 89 

3.2.2 Europarechtlich induzierte Prägewirkung 

Mangelt es den Bestimmungen der Ramsar-Konvention 
nach dem Vorgesagten an ihrer unmittelbaren innerstaatli-
chen Anwendbarkeit, so leitet dieser Befund zur Frage über, 
ob und inwieweit die Konvention auf andere Weise vom 
deutschen Naturschutzrecht rezipiert wurde. In Bezug auf 
ihre Anlaufphase fällt die Bilanz eher nüchtern aus; insbe-
sondere haben ihre Regelungsinhalte wie das Konzept der 
„wohlausgewogenen Nutzung“ von Feuchtgebieten kei-
nen Eingang in das damalige Naturschutzrechtsregime ge-
funden. Erst mit Verabschiedung der – bekanntlich von der 
Ramsar-Konvention wegbereiteten – Vogelschutzrichtlinie 
und ihrer späteren Einbindung in das Reglement der FFH-
Richtlinie erfuhr das deutsche Gebietsschutzrecht über das 
Bindeglied des europäischen Naturschutzrechts eine Prägung 
durch das Übereinkommen. Diese Prägewirkung verdankt 
die Konvention nicht nur der direktiven Kraft, welche die 
Vogelschutzrichtlinie – einschließlich ihres das „Ramsar-Ge-
dankengut“ in sich tragenden Art. 4 V-RL – und die FFH-
Richtlinie gegenüber dem deutschen Umweltrecht entfalten 

– so bilden Gebiete mit Ramsar-Status insbesondere typische 
Refugien für die Ausweisung von Schutzgebieten nach Art. 4 
der V-RL, die dann als europäische Vogelschutzgebiete i. S. v. 
§ 7 Abs. 1 Nr. 7 BNatSchG den Schutz des Netzes „Natura 
2000“ nach §§ 31 ff. BNatSchG genießen; 90 zu ihrer Durch-
schlagskraft verhilft der Konvention auch die europäische 
Gerichtsbarkeit, welche die korrekte Umsetzung der Richt-
linieninhalte in die deutsche Rechtsordnung überwacht. 91 

3.2.3 Sonstige Referenzen 

Obgleich Teile der Ramsar-Konvention von der deutschen 
Naturschutzrechtsordnung ganz überwiegend mittelbar – 
nämlich über die Direktionskraft des europäischen Gebiets-
schutzrechts – absorbiert werden, finden ihre Regelungsin-
halte vereinzelt auch nicht-europarechtlich prädeterminierte 
Andockstellen im nationalen Naturschutzrecht und zwar so-
wohl auf der Rechtssetzungs- als auch Rechtsanwendungs-
ebene. Was die Rechtssetzungsebene anbelangt, so markiert 
das Übereinkommen den „konzeptionellen Ausgangs-
punkt“ 92 des deutschen Biotopschutzrechtes, wie es mittler-
weile in § 30 BNatschG normiert wird. Daneben werden mit 
den in § 6 BNatschG geregelten Beobachtungspflichten von 
Natur und Landschaft – insbesondere „zur Erfüllung völ-
kerrechtlicher Verpflichtungen“ (§ 6 Abs. 3 Nr. 1 BNatschG) 
– indirekt auch die in Art.  3 Abs.  2 RK angesprochenen 
Beobachtungs- und Berichtspflichten ermöglicht. 93 Auch in 
der exekutiven Normsetzung spielt die Ramsar-Konvention 
eine gewissen Rolle. So stellt ihre Umsetzung ein legitimes 
Schutzziel für die Festsetzung von Schutzgebieten dar. 94 Als 
Beispiel hierfür mag die Verordnung über das Naturschutz-
gebiet „Untere Havel Nord“ 95 dienen, welche in ihrem § 3 
Abs. 1 Nr. 1 lit. b ausdrücklich den Schutzzweck „Erhal-
tung und Entwicklung (…) als wichtiges Element des lände-
rübergreifenden Auen- und Feuchtbiotopverbundes, des eu-
ropäischen Schutzgebietssystems NATURA 2000 und der 
Ramsar-Konvention mit dem Status Feuchtgebiet von in-
ternationaler Bedeutung“ in Bezug nimmt. 

Auf der Rechtsanwendungsebene wurde in der (älteren) 
Verwaltungsrechtsprechung bisweilen zur Ausdeutung des 
feuchtgebietsbezogenen Landesnaturschutzrechts auf die in 
Art. 1 Abs. 1 RK fixierte Begriffsdefinition rekurriert, wie 
dies etwa ein Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichts-
hofs aus den frühen 1990er Jahren illustriert: „Rechtlich ist 
dabei von Bedeutung, daß nach dem sogenannten Ram-
sarer Abkommen, dem Übereinkommen über Feuchtge-
biete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watt-
vögel, von internationaler Bedeutung …, in Artikel 1 Nr. 1 
als Legaldefinition geregelt ist, daß zu Feuchtgebieten auch 

NuR (2021) 43: 739–746 745Wormit, 50 Jahre Ramsar-Übereinkommen über Feuchtgebiete – Eine Zwischenbilanz

123

80) Calliess, Staatsrecht III, 3. Aufl. 2020, S. 145.
81) Herdegen, Völkerrecht, 19. Aufl. 2020, § 22 Rdnr. 5; Zuleeg, JA 

1983, 1, 6.
82)  BVerfG, Beschl. v. 9. 12. 1970 – 1 BvL 7/66, BeckRS 1970, 104634.
83) Vgl. nur Talmon, JZ 2013, 12, 13. 
84) Calliess, Staatsrecht III, 3. Aufl. 2020, S. 145.
85) Durner, AVR 2016, 355, 379.
86) Vgl. Wolf, ZUR 2017, 3, 6.
87) So auch Bowman, in: Stokke/Thommessen, Yearbook of In-

ternational Co-operation on Environment and Development 
2002/03, 2004, S. 63 f.; Gärditz, AVR, 2016, 413, 423.

88) Gärditz, AVR, 2016, 413, 424.
89) Durner hält demgegenüber möglicherweise die unmittelbare An-

wendbarkeit des Art. 3 Abs. 1 RK im Rahmen planerischer Ab-
wägungsentscheidungen für gegeben, vgl. Durner, AVR 2016, 
355, 365.

90) Durner, AVR 2016, 355, 365.
91) Vgl. Wolf, ZUR 2017, 3, 16.
92) Durner, AVR 2016, 355, 366.
93) Heugel, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Werkstand 93. 

EL August 2020, § 6 BNatschG Rdnr. 20.
94) Gärditz, AVR 2016, 413, 432.
95) Verordnung über das Naturschutzgebiet „Untere Havel Nord“ v. 

28. 5. 2004, GVBl. II/04, S. 434. 



Die „grüne“ Gentechnik ist seit jeher ein spannungsreiches Feld: 
Während die Befürworter im Interesse hehrer Ziele eine „technik-
freundlichere“ Regulierung fordern und sozioökonomischen Beden-
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ken die Existenzberechtigung absprechen, verweisen Kritiker auf 
mögliche Risiken für Mensch und Umwelt, aber auch darauf, dass 
Gentechnik oftmals als Projektionsfläche für nicht eingelöste Heils-
versprechen genutzt wird. Mit der Erfindung der Genom-Editie-

nur zeitweilige Feuchtwiesen zählen“ 96. Soweit der Verwal-
tungsgerichtshof im Beschluss die „rechtliche Bedeutung“ 
der Ramsar-Konvention für die Auslegung des Begriffs der 
Feuchtgebiete hervorhob, dürfte er hiermit vor allem das 
seit langem anerkannte Gebot der völkerrechtsfreundlichen 
Auslegung 97 des deutschen Rechts vor Augen gehabt haben. 
Auch in der neueren Spruchpraxis zum (rein) nationalen 
Naturschutzrecht findet der Ramsar-Status eines Gebietes 
zwar punktuell Erwähnung; tragende rechtliche Schlussfol-
gerungen werden von den Verwaltungsgerichten aus die-
ser Gebietseigenschaft allerdings nicht gezogen. 98 Dies mag 
auch darauf zurückzuführen sein, dass mittlerweile die zum 
gesetzlichen Biotopschutz getroffenen Bestimmungen den 
Anwendungsbereich der Ramsar-Konvention umfassend 
und ausdifferenziert abbilden, 99 so dass es eines Rückgriffs 
auf die (abstrakten) Inhalte der Ramsar-Konvention – ins-
besondere als Auslegungshilfe – nicht (mehr) bedarf. Letzt-
lich dürfte es sich beim Ramsar-Status eines Gebietes um 
einen im Rahmen der Gesamt- und Fachplanung zum Tra-
gen kommenden Abwägungsbelang handeln, dessen Miss-
achtung ggf. einen Abwägungsfehler nach sich zieht. 100 

4. Schlussbetrachtung 

Die Ramsar-Konvention steht nach Form und Inhalt für 
ein völkerrechtliches Übereinkommen, das während seiner 
50-jährigen Bestandsdauer ebenso unspektakulär wie ef-
fektiv 101 ein globales Verständnis für die Schutzbedürftig-
keit von Feuchtgebieten geschaffen hat. Davon zeugt schon 
die sehr beachtliche Anzahl von Staaten, die sich im Laufe 
der vergangenen Jahrzehnte der Ramsar-Vertragsstaaten-
gemeinschaft angeschlossen hat. Ihr „zaghafter“, primär 
politisch-diplomatischer Regelungsansatz hat sich in der 
Retrospektive keinesfalls als Manko im Sinne einer (notge-
drungenen) „Flucht ins Unverbindliche“ erwiesen; in ihren 
rahmenartig-zurückhaltend formulierten Verpflichtungen 
ist vielmehr ein wesentlicher Faktor ihrer Erfolgsgeschichte 
zu sehen. Denn erstens nimmt das Regelungskonzept den 
Staaten mit deren Beitritt zur Konvention nicht das Heft 
der Letztverantwortung für den Feuchtgebietsschutz aus der 
Hand und belässt ihnen damit gleichsam ein hohes Maß an 
nationaler Interpretationshoheit über die Vertragsbestim-
mungen, insbesondere hinsichtlich der zu praktizieren-
den Modalitäten in punkto „wohlausgewogener Nutzung“. 
Zweitens wahrt die Konvention auf diese Weise ihre Kom-
patibilität mit den unterschiedlichsten Systemen und Stan-
dards des (feuchtgebietsbezogenen) Naturschutzes. Auf dem 

Fundament dieser bei weiten Teilen der „Global Commu-
nity“ anschlussfähigen Regelungsstrategie hat sich im Wege 
des überstaatlichen Knowhow- und Innovationstransfers 
über die vergangenen Jahre hinweg nicht nur ein einmaliger 
Wissensschatz in Sachen Feuchtgebietsschutz und -pflege 
aggregiert. Die Konvention hat darüber hinaus eine „Leit-
bildwirkung für das moderne Habitatschutzrecht“ 102 ent-
faltet und dadurch bleibende Spuren im europäischen und 
damit gleichfalls im deutschen Naturschutzrecht hinterlas-
sen, die sich vor allem in der Vogelschutzrichtlinie bzw. im 
Rechtsfolgeregime der FFH-Richtlinie nachweisen lassen. 
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